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Anhang 3  

Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfs bei Neubauten  

1. Der gewichtete Endenergiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung in Neu-

bauten darf den folgenden Wert nicht überschreiten: 

 

Gebäudekategorie Grenzwert Ehwlk in kWh/m
2
 

I Wohnen MFH 35 

II Wohnen EFH 35 

III Verwaltung 40 

IV Schule 35 

V Verkauf 40 

VI Restaurant 45 

VII Versammlungslokal 40 

VIII Spital 70 

IX Industrie 20 

X Lager 20 

XI Sportbaute 25 

XII Hallenbad Keine Anforderung 

 

2. Zur Berechnung des gewichteten Energiebedarfs für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung 

wird der Nutzwärmebedarf für Heizung QH eff und Warmwasser QWW mit den Nutzungsgraden η der ge-

wählten Wärmeerzeugungen dividiert und mit dem Gewichtungsfaktor g der eingesetzten Energieträger 

multipliziert sowie der ebenfalls mit dem entsprechenden Gewichtungsfaktor g gewichtete Elektrizitäts-

aufwand für Lüftung und Klimatisierung ELK addiert.  

3. Bei den Kat. VI und XI gilt die Anforderung ohne Berücksichtigung des Bedarfs für Warmwasser. Bei 

Vorhaben der Kat. VI, XI und XII sind mindestens 20% der Energie für die Wassererwärmung aus erneu-

erbarer Energie zu decken. Bei Vorhaben der Kat. XII sind die Nutzung der Abwärme aus Fortluft, Bade- 

und Duschwasser zu optimieren. 
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4. Befreiungen von Bagatell-Erweiterungen: 

 

 

 


